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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Herbstsession 2021 bereinigte das Parlament die parlamentarische Initiative von
Christa Markwalder (fdp, BE) für eine Erhöhung der steuerlichen Entlastung für
familienexterne Kinderbetreuung von CHF 10'100 auf CHF 25'000. Dem Ständerat lag
als Zweitrat ein Antrag der Kommissionsmehrheit auf Erhöhung des Elterntarifs von CHF
251 pro Kind auf CHF 300 pro Kind vor. Der Elterntarif definiert den Betrag, den Eltern
pro Kind auf den geschuldeten Betrag der direkten Bundessteuer in Abzug bringen
können. Kommissionssprecher Engler (mitte, GR) begründete diesen Entscheid der
Mehrheit damit, dass nun im Unterschied zur Bundesratsvorlage nicht mehr der
Kinderabzug erhöht würde, sondern der Steuerbetrag – also der Abzug von den
tatsächlich zu bezahlenden Steuern. Davon würden in absoluten Zahlen «alle
Steuerpflichtigen in gleichem Masse profitieren», «in Relation zu ihrer steuerlichen
Leistungsfähigkeit [würden sogar] gerade die einkommensschwächeren Familien» am
stärksten profitieren. Dies sei zudem «eine Geste gegenüber jenen Familien [...], die
sich bewusst entschieden haben, für eine gewisse Zeit selbst für die Betreuung ihrer
Kinder aufzukommen». Bezüglich des Abstimmungsergebnisses vom September 2020
betonte er, dass man nicht genau wisse, wogegen sich die Mehrheit der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genau gewehrt habe. Minderheitensprecher Levrat
(sp, FR) kritisierte insbesondere den fehlenden Zusammenhang zwischen der Erhöhung
des Abzugs der Drittbetreuungskosten, bei dem es um konkrete, nachzuweisende
Kosten gehe, und der allgemeinen Erhöhung des Elterntarifs. Zudem widersprach er der
Darstellung, dass alle Bürgerinnen und Bürger von der Erhöhung des Elterntarifs
profitieren würden, zumal die Hälfte aller Personen, nämlich diejenige mit den
geringsten Einkommen, nicht profitieren könnten, da sie keine Bundessteuern
bezahlten. Er warf der Kommissionsmehrheit vor, die parlamentarische Initiative zu
missbrauchen, um ihre familienpolitischen Ziele durchzusetzen, und warnte davor, mit
der Vermischung zweier Themen den bei der Bundesratsvorlage begangenen Fehler zu
wiederholen. Mit 25 zu 14 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) folgte der Ständerat seiner
Kommissionsmehrheit und nahm die Erhöhung des Elterntarifs in die Vorlage auf. Mit
ähnlicher Stimmenzahl (26 zu 13 Stimmen bei 1 Enthaltung) passierte die Vorlage
daraufhin die Gesamtabstimmung. Die ablehnenden Stimmen stammten von
Mitgliedern der SP- und der Grünen-Fraktion.

Einige Tage später startete der Nationalrat ins Differenzbereinigungsverfahren. Offen
war nur noch die Frage des Elterntarifs, wobei die Kommissionsmehrheit Festhalten –
also den Verzicht auf die Erhöhung des Elterntarifs – empfohlen hatte, während eine
Minderheit Ritter (mitte, SG) dem Ständerat folgen wollte. Nach einer langen Diskussion
zu den Fragen, wer von der Vorlage profitieren soll und was die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger mit ihrem Stimmentscheid im September 2020 hatten ausdrücken wollen,
folgte die grosse Kammer ihrer Kommissionsmehrheit und entschied sich mit 112 zu 79
Stimmen gegen die Erhöhung des Elterntarifs. Hatten sich im Ständerat nur SP und
Grüne gegen diese Erhöhung gewehrt, waren es nun im Nationalrat zusätzlich auch
Mitglieder der FDP.Liberalen und der GLP.

Tags darauf empfahl die Mehrheit der WAK-SR dem Ständerat, diesbezüglich
einzulenken und dem Nationalrat zu folgen, um «den unbestrittenen Teil der Vorlage
[...] nicht länger hinauszuzögern oder gar zu gefährden». Stillschweigend folgte der Rat
seiner Kommission und bereinigte damit die Vorlage im Sinne des Bundesrates. Zum
Schluss wies diese nun dieselbe Form auf, welche der Bundesrat im Mai 2018
vorgeschlagen hatte: So können neu CHF 25'000 statt wie bisher CHF 10'100 für die
Drittbetreuung jedes Kindes von den Steuern abgezogen werden, «soweit diese Kosten
in direktem kausalem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit [...] stehen». Damit
sollen Erwerbsanreize für Zweitverdienende mit hohen Einkommen geschaffen und
etwa 2'500 gut bezahlte Vollzeitstellen besetzt werden können, wie Finanzminister
Maurer erklärt hatte. Mit 141 zu 46 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) und 39 zu 4 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) nahmen beide Kammern die Änderung in den Schlussabstimmungen
an. Die ablehnenden Stimmen stammten im Nationalrat grösstenteils von einer
Mehrheit der SVP-Fraktion und einer Minderheit der SP-Fraktion und im Ständerat von
Mitgliedern der SVP-Fraktion. 1
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1) AB NR, 2021, S. 1784 ff.; AB NR, 2021, S. 2142; AB SR, 2021, S. 1090; AB SR, 2021, S. 843 ff.; AB SR, 2021, S. 963 f.
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